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Oelscr
Erscheint jeden Freitag.

Preis viertelsiihrlich 60 Ps»

durch die Post bezogen 76 Ps. ·

Ieise-rate werden bis Donnerstag Mittag

in der Expedition angenommen.

Redakteur-: Hermann Hammer.

Druck und Verlag von A. Ludwig in Oels.

Mk 5.

 

Oe!s, den 3. Februar 1911.

e l s a O

Preis für die ngespaltene Zeile 10 Ps.
für außerhalb des Landgerichtsbezirls Oels

Wohnende 15 Ps. _

Bedingi die Aufnahme eines Jnserats
den Druck einer Beilage, so erhöhen, sich

die Kosten desselben um 3 Mart.

 

49. Jahrg

Amtlicher Theil.
A. Beianntmachungeu des Königlichen Landratbs.

92:. 63. Oels.,.den 28· Januar 1911.
Des Königs Wafestät haben Allerguädiglt

grüß. dem praktischen Arzt Dr. Joseph
ebener in Oels den Charakter als Sauitätss

rath zu verleihen.

Sir. 64.5 Orts, den 28. Januar 1911.
Bor einiger Zeit hat ein Hchössengericht im hiesigen

Kreise zwei Personen freigesprochen welche vom Kreis-
ansschnß wegen Unterlassung der Anmeldung eines Grund-
ftiieisveilanss zum Zwecke der Heranziehung zur Kreis-
Umsatzfieuer mir Strafe belegt worden waren, und zwar
mit der Begründung, daß die die Anzeigerflicht sestsetzende
Bestimmung der Steuer-ordnung nicht rechtsgliltig sei.
Konnte der damals vorliegende Straffall nicht zur höchst-
richterlichen Entscheidung gebracht werben, weil ohnehin vor
der Straiiammer des Landgerichts aus einem anderen
formalen Grunde die Aufhebung des ersten Urtheils und die
Verurtheilnng der Ingekiagten erfolgte-, so sieht nach einem
soeben zu meiner Kenntniß gelangten, in einer anderen
Strafsache ergangenen Urtheil des Königlichen Kammer-
gerichtes zu Berlin vom 23. Juni 1910 nunmehr zweifels-
frei fest, daß in den Steuerordnungen die Enzeige von dem
Eigentumsilbergang gefordert und die Unterlassung rechts-
wirifam mit Strafe bedroht werden dars.

Da die Tatsache der Freisvrechung durch das Schiffen-
gericht seinerzeit vou der loialeu Presse bekanntgegeben
worden und dadurch irresiihrend zu wirken geeignet ist, halte
ich mich für verpflichtet die Kreiebevölierung in ihrem
eigenen Interesse von der endgültig feststehenden Rechtslage
in Kenntniß zu setzen und zur Vermeidung von Strafen vor
der Unterlassung der Inzeige zu warnen.

Nr. 66. Orts, ben 28. Januar 1911.

Nachdem unter dem Rindvieh des Dominiums
Recsewitz die man. und Klauenseuche ausgebrochen ist, wird
bis anf Ieiteres folgendes angeordnet:

Als Sperrbezirt gilt Gut und Gemeinde Rasen-im —
1. Sämmtliche Wiederiäuer (Rindvieh, Ziegen undl Schafe)

und Schweine im Sperrbeziil unterliegen der Stall-
pure.

2. ie Plätze vor den Stallthiiren und den Eingänge-e
des Seucheugebbfts, sowie die gepflasterteu Wege an  

den Ställen und auf dem Hofe sind mehrmals täglich
mit italiwasser zu desinfizieren

3. Das Geflügel ist im ganzen Sperrdeziri so einzeln-irrem
daß es den Hof nicht verlassen lautr.

4. Die Hunde des Sperrbezirks sind festzulegen. Jagd-
huude dürfen nur auf Wagen ausgeführt werben.

ö. Das Betreten der verseuchteu Ställe ist nur den Be-
sitzerm den mit der Wartung und Pflege der Thiere
beauftragten Personen und Thierärzten gestattet.

6. Das Seuchengehbst ist am Haupteingangsthore oder
einer sonst hierfür geeigneten Stelle in augensiilliger
und haltbare: Weise mit einer Holzinsel mit der Ju-
ichrift: .-siaui- und unmerkliche-« mit fünf Zentimeter
hoben Buchstaben mit schwarzer Farbe auf weißem
Grund zu versehen Neben dieser Tafel ist eine solche
mit der Aufschrist: „Unbefugten ist der Eintritt ver-
boten“ anzubringen Gleichzeitig sind an den (Eingängen
der Ortschaften Tafeln aufzustellen mit der eintfchrifte
,,.slanl- und staneufeucha .fnt due Durchirieb von
standen-ich verboieu.«

7. Haue-lern, Schlächtern Biehiastrierern und anderen in
Ställen gewerbsmäßig verkehrenden Personen ist das
Betreten der verseuchten Gehdfte untersagt.

8. Häute und Klauen von gefallenen oder getödteten tranken
Thieren dürfen nur in vollkommen getrocknetem Zustande
aus dem Serchengehbft ausgeführt werben, sofern nicht
die direite Ablieferung an die Gerberei erfolgt. Ja

·, gleicher Weise sind auch die Härte und Klauen von
Thieren zu behandeln, welche als anscheinend gesund
geschlachtet worden sind. Rauhfutter und Streu darf
aus den Seuche-gewinn nicht entfernt werden. —

9. Die (Einfuhr von Klauenvieh in die gesperrte Ortschaft
ist verboten; sie wird nur unter der Bedingung '
gestattet, daß die Tiere sofort abgeschlachtet werden und
die lEinführung aus Wagen oder mit der Eisenbahn
er o gt.

10. Das Durchtreiben von Klauenvich durch die gesperrten Ort-
schaften ist verboten; auch Riudviehfuhrwerle dlirfen
nicht hindurchfahren.

11. Das Treiben von Wiederiäueru und Schweinen auf
öffentlichen Straßen ist verboten. _

12. Dingen Streu und Jauche dürfen aus verseuchten „Ge-
hbften nur mit Pferdegespanu und nur dann aufs Feld
gefahren werben, wenn öffentliche Wege nicht berührt -



werden. Der Dünger ist mehrmals täglich mit Kali-
miich zu begießen.

« Die sbfnhr von Dünger, Streu und Jauche ans
unverseuchten Gihösien verseuchter Ortschaften mittels
Pferdeaefpaen ist auf öffentlichen Wegen, soweit zur
Uckerbefiellung nothwendig, gestattet.

13. Das Verladen von Vieh auf Bahnsiatiouen ist verboten.
14, Die Abgabe von roher Milch ans den verseuchten

Gehbften ist verboten.
m gekocht ist diejenige Milch aninsehen, welche auf

100 Grad Celsius erhitzt oder wenigstens 15 Minuten
lang einer Temperatur von 90 Grad Celsins ausgesetzt
wird. Diese Maßnahme bezieht sich auch auf Mager-
milch, Buttermilch und auf diejenigen Theile der Milch,
welche beim Käer zurückbleiben, sowie auf Meile, da-
gegen wird der Vertrieb von Butter und Käse von
dieser Maßnahme nicht betroffen.

Jch mache ausdrücklich daraus aufmerksam, daß,
wenn von dem Weggehen von Milch nach erfolgter
Ablochuna die Rede ist, die Abtochung schon in
dein betreffenden Geh-ist der im Sperrbezirl liegenden
Ortschaften zu erfolgen bat, und daß es unzulässig ist,
rohe Milch aus dem Gehtift zu entfernen und es dem
Abnehmen z. V. der Molterei, zu überlassen, die Elb-
iochung selbst vorzunehmen. Hiernach ist es auch
verboten, innerhalb einer der gesperrien Ortschaften
Milch in ungefochtem Zustande abzugeben. Es wird
streng tontroliiert werden, ob die Vorschriften über die
lbgabe der Milch beachtet werden.

15 An die Ausgänge des Seuchengehdstes sind Bottiche
mit Weiser Kreolinlösung zum Destnfieieren des
Schuhweries oder der Füße aufzustellen. Durch eine
Tafel ifi auf bie Benutzung aufmerksam zu machen.

16 Das Decken von Kühen durch Ballen ans anderen
Gehöften ift verboten.

Der Königliche Landrath.
Graf Kospottn

Sir. 66 ' Oels, den 26. Januar 1911.
Nachdem unter den Rindviehbesiänden der Gtellenbesitzrr

Woiff und Matros in Schützendorf die Maul- und Klauen-
seuche ausgebrochen ist, werden über diese Seuchengehöite die
im diesjäheigen Kreisblait auf Seite b unter Tit-schnitt I
fd. Nr. 2, b, 6, 7, 8, 12, 14 und 15 genannten Sperr-
maßregeln verhängt.

Der Königliche Landrath.
Graf Kospotln

Sir. 67. Oels, den 1. Februar 1911.
Unter dem Rindvieh des Dominiums Alihammers

Ooschütz Kreis Militsch, ist der Ausbruch der Maul- und
Klauenieuche amtlich festgestellt warben; bie Seuche ist ferner
in Althofdürr, Kreis Vreslau, Olfchofle, Kreis Groß-Warten-
berg und erneut in Schwanoioitz, Kreis iBrieg, ausgedrochenz
dagegen in Liednitz und Wendung, Kreis Brieg, sowie in
Oberhof, Bogschiih und Schmarifch- Kreis, Breslau erloschen.

Sir. 68. Oel-, den 2. Februar 1911.
Von dem Königlichen Herrn Landraih in Groß-Warten-

berg ist zur Vermeidung der Weiterverbreitung der Maul-
nnd Klaneuseuche der

am 14. Februar 1911 in Neumittelwalde
entstehende Viehmarlt ganz untersagt worden.

Die Ortsbehsrden heben dies sofort in ortsüblicher
Weise bekannt zu warben.  
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Nr. 69. Oels, den 1. Februar 1911.
Unter dem Rkndvieh des Stellenbesihers Heinrich

Schlesier in Korschlitz ist die Maul-i und Klauenseuche
festgestellt warben. Die Gemeinde Korschlitz bildet einen
Sperrbezirh auf den die im Kreisblntt Nr. 2 auf Seite d
unter I abgedruckten Sperrmaßregeln Anwendung finden.

Sobald die Gefahr der Weiter-verbreiteten der Seuche
beseitigt ifl, werden die Sperrmaßregeln aufgehoben werden.

Der Königliche Lauter-eth-
Graf Kospoth.

Ne. 70. version, oen 17. Januar 1911.
Polizeiverordnung.

Auf Grund der §§ 137 und 139 des Gesetzes über die
allgemeine Landesverwoltung vom 30. Juli 1883 (8.4%.
ä. 195 ff.) und der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über
die Polizeiverwaitung neun 11. März 1850 (G.-S. S.
265 ff.) wird mit Zustimmung des Bezirlsuusschusfes für
den Umfang des Regierungsbeziits Breslau folgendes
verordnet.

Einziger Paragraph.
Der § 2 der Polizeinerordnung vom 13. April 1898

über die Benutzung von Hunden als Zugtiere (Reg.-«ümtsbl.
L1235.168) erhält folgenden Zusatz-

Saure!) Orts- oder Keeispolizeiderordnung kann
bestimmt werben, daß Hunde nur dann als Zugtiere ver-
wendet werden dürfen, wenn der Hund von der Orts-
polizeibehörde als tauglich befunden und von ihr ein
bezüglicher Erlaubnisfchein ausgestellt ist. Den Erlaudniss
schein muß der Fühter des Hundefuhrwerts stets bei sich
fügten.

Der Regierungspräfident
gez. non Vanmbach

Vorsteher-de Polizeiderordnung wird hiermit bekannt-
gemacht.

Nr. 71. Dem, den 1. Februar 1911.
Die Sachregister zum um: und Kreisblatt

pro 1910 betreffenb.
Hierdurch bringe ich zur Kenntniß der Bluts-, Guts-

und Gemeindevo-rsieher, freie der Schulvorstände und der
Fleischbeschauer des Kreisen, daß die Sachregister zum
um. und Kreisdluit pro 1910 in meine-n Bnreau zur
Abholung bereit liegen.

Der Preis stellt sich auf 60 Pf. pro Exemplar.
Den vol-genannten Behörden, sowie den Fleischbefchauern

mache ich es zur Pflicht, die Blätter ordnungsmäßig ein-
binden zu lassen.

Von der Befolgung dieser Anordnung werde ich mich
gelegentlich überzeugen .

m. 72. Oels, den 24. Januar 1911.
Meine Kreisblattbelauntmochung vom 17. Dezember

1910,Seiie 220, betreffend Henslolleltem wird unter Ia
Diözese Oels dahin abgeändert, daß die Kolleite für die
Berliner Missionsgesellschaft im Monat August und die
für das Lehmgrubener Dialonissen-Mutterhaus im Monat
März d. Js. rings-sammelt wird.

Nr. 73. Oels, den 1. Februar 1911.
Den Ortspolizeibehörden gehen in den nächsten Tagen

die Katafierbläiter für die gewerblichen Anlagen nnd die
Nachweisung der Gafii nnd Schanlwirihfchaften mit dem
Ersuchen wieder zu, die Winterrevifion der gewerblichen

« Anlagen alsbald vornehmen zu lassen.



Nr. 74.
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Oels, den 24. Januar 1911.

GintbeitungS--Sliste
der Beschäler des Königlichen Niederschlesischen Landgestüts zu Leubus, die während der Deckperiode 1911 im Kreise Oels
stationiert werden und den Marschnach den Stationen a111 1. Februar antreten werden
     

 

 

 

D e s H e n g stees

Nr. St a ti o n s o r t. . Bemerkungen.
Name. Farbe. Rasse. Eecfprmß.

Mark

1. Bernstadt Quadriga Rappe Belgier 15
Quarg dunkelbrauu „ 15
Cdm braun . Oldenburger 12

2. Groß-Weigelsdorf Doria Fuchs Belgier 15
Cancau braun Oldenburger 12

3. Oels Admiral Fuchs Belgier 15
Castro Falbe » 15
Osterhase braun Oldenburger 12

4. Schmoltschiitz Trabant » Belgier 15
5. Wabnitz Apis Fuchs » 15

Brutus dunkelbraun Oldenburger 12
Ludwig » Hannoveraner 10     

Hierbei mache ich die Herren Stuteubesitzer noch besonders darauf aufmerksam, daß seitens der Gestütverwaltung
in keiner Weise irgend eine Entschädigung gewährt wird, falls eine Stute bei Gelegenheit der Bedeckung durch den Hengst
verletzt werden sollte, da die Zuführung von 61111en zu den Königlichen Laudbeschälern auf einem Akt der freien Ueberein-
kunft beruht und die Stutenbesitzers elbst bei eigener Verantwortlichkeit darauf zu achten haben, daß vor während und
nach dem Deckakt etwaige Unglücksfälleevermieden werden

Das Deckgeschäst findetstatt in der Zeit vom
1. Februar bis Eiide April 1911, morgens von 8 bis 10 Uhr, nachmittags von 4——5 Uhr,

1. Mai bis Ende 111111 1911, morgens von 7 bis 9 Uhr, nachmittags von 4—5 Uhr
Außer den genannten Stunden werden Stuten in feinem Falle berücksichtigt
Neben dem Deckgelde sind 11'111ede gedeckte

san den Stationshalter zu zahlen
Fiillenscheinewerden unentgeltlich ausgefertigt.

Der

Stute :)0 Pf. Trinkgelld und für die ausustellendeu Deckscheine 25 Pf.

idniglicde gandratip
Graf Kospoth.

Nr. 7b. Oels, den 22. Dezember 1910.
III. Nachtrag

zur Satzung der Kreissparkasse
vom s2315322. 1900

Der § 22 der Satznng ethäit folgende Fass:nig-
Der Kassensiihrer zahlt die nun der Svartsse znrücks

geforderten Beträge unter Zuziebnng des Gegeznbueds
sührers aus.

Rückzahluugen von Einkagen sowie Auszablungen von
Zinsen können nur gegen Vorlegnng des Spirkassedbrches
gefordert werden. Bei theilweisen Rückzdhiungen wisd die
abgebobene Sundme durch den Kasseniührer und Gegen-
buchsiibrer im Spartassenbuche abnelch ieben und dies-is ddsni
Vorteiger sodann zurückgegeben Wird das ganze Gutbaden
zurückgezahit,so bat der Empfänger das Sparbuch an den
Kcsssenstihrer ausznhändigen und dafür 25 Pieunig 511 ent-
richten. Das Spartasseabuch ist mittels Durchschneidens
oder Durchlocbeus unbrauchbar zu machen.

Vorsteher-der Ssatzungsnachtrag tritt mit einem gemäß
§ 30 Absatz 2 der Satzung zu bezeichnenden Tone in Kraft.

Der Kreistag des Kreises Orts
Oels, den 25 Januar 1911.

Vorstehenden von dem Ködiglichen Hrrn Oberprasiaenten
genehmigter Nachtrag zur Satzung der Kreisivaktasse zu
Orts i. Schl. bringe ich mit dein Bemdrten zur öffentlichen

 

 

Kenntnis daß er vom 1. April 1911 ab für alle Einlegen
verbindlde 111, die nicht vorher ihse Einlagen gemäß § 21
der Satzung gekändiat oder zurückziezoien dabei-.

Der Königliche Landrath.
Graf Kasunth.

  

Nr. 76. Orts, den 1. Februar 1911.

Betrifft
die Annahme von auständischspolnischen

(bezw. -tschechischen) Arbeitern.
Der Königliche Herr Regierungspräsident bat zu dem

vnn den Arbeitgebru bei der Einnahme ausländischsvoinischer
(bezw. sitiebechischey Arbeiirr auszustelldndn V rpftichtungs-
schein, ein neues —- unteu abgedruckies —- Formnlar bestimmt,
welches so eingerichtet ist, daß es mit dem Verpflichtungs-
schein aleichieitig den Antrag ans de behördliche Zustimmung
zur Annahme der Arbeiter 1111511111111. Das neue Formular
ist in der hiesigen Kreiebiatidrucksdxdi käuflich zu haben.

Die Herrn Amts-, Gutes und Gemeindevorsteber des
Kreises ersuche ich, die Arbeitgeber von Vom-hindern mit
dem Hinweise daraus in Inntaisz zu Segen, ddß die Stellung
der Anträge zur Beschäftigung von sueländeru von nun
an nur untkr Genuss-eng des vorerwäbnten Formulars bei
mir zu erfolgen het. Auch Ist den Arbeitgeberu b bannt zn
machen, daß die Anträge stets von den Besitz-tu selbst oder
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vsn den bevollmächtigten Betriebsleitun, nicht von einem
anderen Angestellten, unterschriftlich zu vollziehen sind.

Verpflichtungsfebein
Falls mir von dein Königlichen Landrnth in Oele die

Zustimmung ertheilt wird, . . männliche und . . weibliche
unsländischspolnifchestschechifche Arbeiter zu beschäftigen, ver-
pflichte ich mich, folgende Bedingungen zu erfüllen-

1. Die Annahme engländischer Polen (Tichechin) auf
nicht mehr schulpslichtige, einzelsteheede Perionen nnd
auf Familien ohne der Schulpflicht noch nicht
entwachsene Kinder zu beschränken

2. Die zur Beschäftigung zugelassenen ausländischen Polen
(Tfchechen) von den übrigen Arbeitern und namentlich
von Ruthenen abgesondegt, und soweit es sich nicht
um Familien handelt, nach Geschlechtern getrennt,
unterzubringen nnd ohne Zustimmung des Lande-Ich
aneiänbiiche Poles-e (Einbußen) mit Ruthenen nicht

' nleicbzeitig aus derselben Arbeitgstelle zu beschäftigen
2. Dieselben binnen Drei Tegsn nach der Ankunft auf meine

Kosten auf ihren Gesunvheitsznstnnd ärztlich unter-
suchen und diejenige-m die nicht nachweiglich innerhalb
der letzten fünf Jahre mit Erfolg geimpft sind oder
die natürlichen Poeten überstanden büßen, impfen
zu lassen.

4. Sie unbeschadet der bete Arbeitern nnb ihren Quartier-
gebern obliegenden Pflicht der Anmeldung zum örtlichen
Meldeeegisier binnen isrei Tagen noch ihrem Einer-fer
auf der eitbeitgstelle unter Beiiiigunn ihrer Jetnndes
legitimatinrietatten nnd einer ärzilichen Bescheiiiieung
über ihren Gifnndheitszusinnd bei der Dies-polizei-
behbide nrznmeleen

b. die ausiändiseh politischen (ischechischen)blrbeiier spätestens
zum Beginn der Laienzzeit -—— zu entlassen nnd
während der ganzen Dauer der managen, b. i. vom
21. Dezember bis 31. Saunas -— feine derartigen
Arbeiter zu beschäftigen

6. Jm Falle des Toben einig österreichischen Arbeiters
ist dem Lande-gib biim Tot-se eines- iussiseben Bebeiters
der Oetepolizeihöide bihnss weiterer Veranlassung
Mitigieilung zu Wachen-

7. Ich retpflietste mich dem Iönigiickien Fislnb gegenüber,
vertreten hastig den Königiichin Regierungeprnsibenten
in Breelnm diejenigen Kost-en zu erstatten welch-e durch
einen nach dem Ermessen der Behörde etwa nntwentxig
wer-senden Rückeeanepnrt der ausländischen Arbeiter
bis zur Gienze entstehen.
Die Verbindlichkeit diesen Vetpfliehtungtscheineb erkenne

ich auch in Bezug auf die etwa ans-zudem noch während
der laufenden Arbeitesnifnn bei mir in Beschäftigung treten den
nutländischspolnischenstschechischen Arbeiter an.

(Ort, Datums .......‚ den ...... 191 . .
(Unteeschrift) .......... · . ...............

Bemerkung-

Ausländisch-polnifchstschechische Arbeiter, die sich nur vorübergehend
im Jnlande aufhalten dürfen, und die in inländischen land- und
forsiwirtschnftlichen Betrieben oder in deren Nebenbetrieben beschäftigt
werden, unterliegen zwar nicht der Bersicherungspflicht nach dem
Jnvalidenversicherungsgesetze, müssen aber zur Vermeidung von Geld-
straer bis zu 300 Mark von dem Arbeitgeber binnen drei Tagen
nach dem Beginn der Beschäftigung dem Vorstande der Landes-
versicherungsanstalt Schlesien in Breblau angemeldet werben.

Sinn. Oele, den 21. Januar 1911.

Der in der Provinzialheil- und Pflegennsialt in Brieg
untergebrachte geisteblennle Berg-name Heinrich dontschit  

aus Zabrze hat fich ein 1. b. mm. aus der freien Familien-
pslege der Instalt entfernt und ist bin heute nicht zurückgekehrt

Die Polizeibörden und Gindnrtnen des Kreises ersucht
bezw. ver-erlasse ich, nach dem Virbleibe den Dontschit
Nachforschungen nniufiellen und mir im Falle der Ermittelung
Anzeige zu erstatten.

Personalbeschreibung:
. Familienname: Hnntschib
. Vornamet Heinrich
. Woher: aus Zaher
Rkiigiom easy-since

. alter: 70 Saure (am 20. 1. 1840 geboren).
Gxößu etwa 166 Meter-.

. baute: weiß.

. Stirn: giwöjnlich

. Augenbrauen: weiß-
10. Zeiger-u blan.
11. n e:
12. einged- i Siwöhvslsch
Is. Zähne: unvollständig
14. Bart: starker weißer Schnurrbart.
15. g nn: . _
16. Gesichter-iden- f LIMITED-Euch-
17. Gesichtssgirbe: blaß.
18. Gestank schsank, nach vorn gebückt-
19. Sprache: deutsch nnd polnisch.
20. Bsfondeie niemandem: quer über den Hinterlopf eine

Furche, nie einer Narbe ähnlich sieht.
Be kleidung:

« 1 Tuchanzug, 1 Tuch-nütze oben ging 1 Paar Halb-
siiesfeles, 1 Paar wotiene Seelen, 1 Paar Hosenträgey
1 Barschentunterxeete, 1 Barschentneiterhefn 1 Halstuch,
1 Taschentuch

Ne. 78. , Dein. den 25. Dezember 1910.
Jn Gemäßheit den § 18 br; Gesetzes betreffend Abwehr

nnd U--teidrlickung von Viehsenchen vom 12. März 1881
tGesetzsanimlung S. 128 ff.) sen-eben im: 1911 als Schieds-
witnner bezeichnet-
{Knaben Kohntoweiy Dein,
Mühienbesitzer Mnritz HoiiändevBernstndh
Gusthoibesitzer WildtneiiHnnbbfeld,
Kaufmann Heimat-in Bienenei-Juliusan
R ttergutetsesitzsr Dr. Kränersbtlieihiiligem
Reviertöistee Linke-Biirtke«eei,
Amte-rieth Schnitz, Brust-gibt Bernstabh
Weinmünze: Graf von IschinerinsBohrnm

q
u
p
u
k
w
w
p

Juspeitor Könnt-Briefe,
Rittergutsbesitzer Dis-. Pncullianselwitz,
Erbscholtiseibesitzer Heinrich-Buchwald,
Unite- pächter Fischen Carlsburg,
Gute-besitzen ScnpiniCronendorf,
Bauerguisbesitzer KrischsCunersdorf,
Gi-nieindevor«s·teher LinnertiCnnzendorf,
Gemeindevorsteher Pohl-Dobrischau,
Gemeindevorkteher Bache-Böhme-
Mühlenbesitzer Vinnschelsikichgrunbf
Amtsrath Weber—Fürften-Ellguth,
Amternth Arndt—Groß-Ellguth,
Obernentmann Arndt—Klein-Ellguth,
Gemeindevorsteher Wagner-Galbitz,
Jnfpeitor Dietrichisalbitz,
Rittergutgbesitzer von ReußsGörlitz,
Amtepächter Stephan—Groß-Graben,
Freiftellenbesitzcr Motog—Grvse-Graben.

Nequ einer Beilage-
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Beilage zu Nr. 5 des Oelser Kreisblattes.
 

Mühlendesitzer Maste—Gxoß-Graben,
Gemeindevorsteher GrünigsGutwohne,
Oberförfter KrätztgHökeigerm
Dbertespektor Helle-neh, Domiziium Hundsfeld,
Rsttergutäbesitzer Graf Schwerte-Jackichöuan,
Wirthschaftsikwektor von Wäl:sckk-Jäntschdorf,
Bauergutskiesitzer Däxzmex-Jägstschdorf,
Gutsbesitzer Otto KalsbrerxeiersJeukwitz
Reutier Robert GrünigsJenkmitz,
Laedwirth Fritz Rudeon Juxäusburz
Administrxxwr AzltessiLaHtvorwert
Jsspestor Karsuxxky-Ko: 553’229,
Jaspektor Behikeragägkees,
Gügexdireksor Rewussåkkrstsäseey
Jnkpekkor GrossersKarzcgsitz,
Jsspeätor MagaussLampeesieorf,
Rittisrgutsbesitzer Schmied Langs- hef,
Bauergutebesitzer Axoäs Becker Laikgewiesy
ngeptmgreitn a. D. Mxy, Laubs-G-
Erbschoigiseäbesitzer ScupäwLeuthem
Amtspächter Gxnrdmauwssoistiz
Imtsrath finen-ßubmtgäbori
Baaergutxsbrsitzer immer-925121214113, _
Gemeindeyorsteher 72332919th—ä[eiäuifiüblatifizü9,
Üämeänäebm‘r'tgigeaz satte—Mittel:üfiblazfimw
Gemeindevor«7teher RichteesNixders und OsexssMühlatschüz
Jämtgraåh GrovssNegsckzy
frühere-er Gemeixxdevorfjeher FiibigsNeudoxf b. ä,
Revzerkörkxkier Mächaeiksssaliusbrrg,
Ritåergritssbxsitzer FrömedorssssOppelai Neugartiey
Riteergutskibzsitzer Freiherr vor- kackeliozrowiay
Rittergutsbesitzer SchelsiPagegarh
Revierkörfter WarnatsPattchskey
Gutsbesitzer 21391213119mflleinnßcm‘mm,
Obersmtmana Schmtkststukh
Jrspeiror SchottzesPifchkawh
Rittergutsbesitzer HockzmuiysPoxttmitz,
Oberknspgktor sthasPrietzkm
Gutsbesitzer Robert FsedtgfysPrietzkm
Jakpektor MkttmsxeesiPählimz
Weinmünze}: Freiherr van Kessel-Zentsch—Raate,
Dbxramtmsun Irrt-Rathe _
Gemetakdevoesteher Reetter StaeschiRathe,

 

 

Rittergutsbesitzer RoeestocksReeiewttz,
Gemeindevoesteher Wohle-Reefewitz,
Brauereibesitzer {inne-Sauna,
Gutsbesitzer Jofef Liebr-sadewitz,
Reatter Vogel-Schmarse,
Gemeindevorsteher Frchg—Neu-Schmolleek,
Gemeinderat-stehet Lüttwktz—Nteder-Schmollea,
Gemeindevorsteher Heatschel—Ober-Schmollm,
Rsetergutrbesitzer vor PritswitzsSchmoitfchütz,
Rittergnisbesitzer von der BergwordtsSchwterh
Ritteegestspächter Miuduevscchwuadnig
Jeikpektor Ritteiesfter e. ß, PeetrnekysStbylleaort,
Kroeipzäeezltcher Oberamtmana Schlabjtzsspahlitz,
Gemeirdevorsteher Späghe-Spakgkitz,
Rertier Stetuborasstampezr
Jnspettor HartmamrsSteiey
Haxeptmarsn z. D. WegenersStronu,
Råttergrgtspächter Friedrich-SMALL
Rttxecgutsbssitzer does Moßuerslllberederß
Jaspektsr Schlosseriuibergdorf,
Brennereiserwaxter (532ephaex-Veelguth,
Rättergutsbesitzer Fckermann—Ober-Wabnitz,
ansettor Wanke-Wgådeubach,
Gemeåräevcsrsteher Lede—Greß-Weigelsdsrf,
Förster KeschmiedevWeißeresey
Rigtergutsbesitzer Graf Pfeil-Wildfchütz,
Gasthauebesitzer Beagmvsaruthh
Imtgregth EckhardtsWoitsdorß
Retrergeetgpächter Sttzeeestockssantoch
Rägtergutgbesixkter von Schelidassesseh
Amtövoxsteher Kleiner—Groß-Zötlntg,
Rittergutspächter PietzekiZucklaa.

Der Kreisausschuß des Kreises Delß.
GrafKospoth. von Meßner. Kallmana. Basel

GrafYorck. Grünin.

Oel-s, den 25. Januar 1911.Nr. 79.

Personalchrontk.
Bestätigtr Der Stelleabesitzer Friedrich Sträche als

Schöffe der Gemeinde Renhaae; der Bauers-te-
besitzer Paul Laagner ans Korschittz als Schöffe
der Gemeinde Kruste-letz-

 

Der Königliche Landrath.
Grat Respect-.

m

B. Betauntmachungen anderer Behörden.

Dem, den 1. Februar 1911.

Bekanntmachung.
Die Herren Gemeinde-(Gatss)oorsteher werden ersucht-

ble summartfche Mutterrolle bis ipätefteez 1. März d. J.

an das nnterzeiehnete Katasteramt zwecks Berichtigung ein-

Wende-.
Königliches Katasteramh
Hoffmann, Steuerinspektor.  

finale, dea 30. Januar 1911.
Stutenschau '

am 14. Februar 1911,
Vortefittags 980 Uhr, in SroßiWetgelsvotf (bei der Hengst-

ration)
Rachmtttagg« 2 Uhr in Delg (am Gasthof Prisz von

Preußen);
am 15. Februar 1911,

Mittags 12 Uhr, is Bernftadt (am Btehmarkt),
Nachmittags 2 Uhr, in Wabultz (bei der Stube).



Das Miit-ringen von Nachzneht der Stuten ist sehr
erwünscht.

Der Unsteruugskommissan
Freiherr von Kessel-Zeutsch.

sentwetz, den 30.. Januar 1911.
Zur Vertilgung von Ranbzeug werden aus dem Jagd-

gelände summa vom 6. Februar bis 31. März d. Js.
Oiftbrocken ausgsleat werden.

Der Ämse-erstehen
gez. Grünig

wenn, den 31. Januar 1911.
Im Februar und März dieses Jahres sinden tat-o-

graphische Eriundungen der Landesaufnahme auch im Kreise
Oels statt. Es werden die seit der im Jahre 1905 statt-
gehabten Erinndung eingetretenen Veränderungen in die
Generalstabskarten (Meßtischblätter 1 : 25000 und Karten
des Deutschen Reiches 1 : 100000) nachgetragen. Die mit
der Erluedung und Berichtignng der Karten betrauten
Beamten fis-d mit Ausweisen versehen.

Alle Grundeigentümer und Jasassen des Kreises sowie
die Drtsbehörden werden hiermit ersucht, zur Ausführung
dieses gemeinnützigen und wissenschaftlichen Unternehmens
auch ihrerseits mitzuwirken.

Um die Erlandung an Ort und Stelle möglichst nutz.
dringend zu gestalten. werden die Behörden« Gesellschaften
und Privatpersonen, die von Neuanlagen Karten und Pläne

Oclser Handwerker-Krankenkasse
Sechster Nachtrag

am

Statut der Oelfer Handwerker-Krankenkasse.
Der § 13 Absatz 3 bes Kassenfiatnts erhält solgende Fassung-
Jm Falle der Erwerrsunsiidigleit vom dritten Tage nach dem Tage

der Erkrankung ais für jeden Kraniheitstag (einichließlieh der Sonn-
und Feiertage) ein Krankengeld in Höhe der Hälfte des durchschnittlichen
Tages-kehrtes, also bis ans weiteres-

Der Vorstand der Oelfer Handwerker-Krankenkasse
W. ParsleglaG. Maasse-. l. Solange-.G. Schubert.

Scharf. Krlcko. Lang-san
Verstehe-der Nachtrag wird hiermit ans Grund des § 24 des

Kranken-ersicherungsgesetzes genehmigt.
Breslam den II. Januar 1911.

Der Bezirlsausschusz.
B. A, B. 75. Sarre

Borstebender sechster Nachtrag zu

28

besitzen, ersucht, diese, oder wo die Driginalpiane nicht zu
s entbehren sind, sichtbareer baldrnögliehst an die Tspoaraphisehe
Abteilung der Landesaufnahme in Berlin NW. 40,
Kronpriazenuser 15, zu senden. Die Karten werden nach
kurzer Zeit zurückgefandt.

Ferner wird ersucht, die rBeamten bei der sussührung
ihrer Erlundung Gehöste, Fabrikanlagen usw. betreten zu lassen-
iowie ihnen nötigenfalls EinsiQt in vorhandene Karten und
Pläne zu gewähren

Königliche Landesaufuahme,
Topographische Abtheilung.

Königliche txt-XX Maschinenbauschule
in Breslau

Die Schule bildet Techniier für den Betrieb und das
Konstruktionebnreau aus; ihre Reiiezeugrisfe befähigen für

. die mittleren Stelle-engen Leider Staatseisenbahnverwaltung, der
Kaiser-linken Manna dem Königiichen Antheren-Konstruktions-
barem, Feuermerlsladoxatnrium und der Kösilch" Geschütz-
gießerei in Spandan

. Zum Eintritt sind erforderlich: die Berechtigung zum
einxäheigssrriwilligen Militärdienst und zweijährige Werk-
fiattpraxis.

Der Kursus dauert 5 Halbjehre
Das nächste Semester beginnt am Z. April 1911.
Das Programm wird lostrirsrei zugefandt.

 

 

unserm Kassenstatnt wird hierdurch

Der Direktor.

Formnlare zu

Nachlaßinreniarien
sind untätig in

A. Ludwig! Buchdrnelerei.

_ Wer liebte
ein zartes-, reines Gesicht-, rosiges. jugend-
irischcs Aussehen Und schönen zeit“?

Alles dies erzeugt:
SteckenvferdsLilienmilch-Seise
von Stimmen se Co» Radebenl.

Preis d St. 5:?» Pf , ferne-r macht der
LilienmilehsCream Dada

rote und spröde Haut in einer Nacht
weiß und jammern-nich Stube ais Pf. in der
Adler-Apotheke, bei Franz Grueger (Reg-
bors Nchfl.), Wiiholm Pohl, Rioh. Man",
Ad Jockwig.

Bescheixigungen

c. Heinrich.

znr öffentlichen Kenntnis gebracht mit dem Bemalen, daß die Ausgahlung
des Krankengeldes siir die Sonn- und Feiertage vom 1. Februar ab beginnt.

Den. ben 31. Januar 1911.

Der Vorstand der Oetser Handwerker-Krankenkasse
O. Schubert, Vorsitzenden

er

Schlachtvieh n. Fleifchbeschau
sind in der

A. Ludwlgicben Buchdruckerei vorrätig.


